
Vertrag zur Besonderen Versorgung in der Rheumatologie gemäß § 140 a SGB V  Anlage 1  

 

  Stand: 01.04.2020 

Inhalte des qualifizierten Arztbriefes für Ärzte: 

 

1. Folgende Unterlagen bzw. Inhalte sind vom Hausarzt bei Überweisung obligatorisch dem 

Versicherten zu übergeben: 

- bestehende rheumatologische Verdachtsdiagnose die zur Überweisung führt; 

- Relevante Diagnosen; 

- Aktuelle Medikation sowie Hinweis auf bestehenden Rabattvertrag; 

- Relevante Laborwerte;  

- Bedeutsame Untersuchungsbefunde; 

- den Grund für die Überweisung ggf. mit einer Fragestellung; 

- Empfehlung für das Zeitfenster der Vorstellung; 

- Angabe der individuell vereinbarten Zielwerte.  

 

2. Folgende Unterlagen bzw. Inhalte sind vom Rheumatologen, Kinder- und Jugend-

rheumatologen und von den Ambulanzen an den Versicherten für den Hausarzt zu 

übergeben: 

- Diagnosesicherung; 

- neue bzw. ergänzende Diagnosen; 

- Antwort auf Fragestellung; 

- Therapieempfehlung; 

- relevante Untersuchungsbefunde; 

- Wiedervorstellungstermin mit Begründung; 

- ggf. Krankheitsaktivitäts- und Funktionsparameter (Krankheitsassessment); 

- Hinweis zur körperlichen Belastbarkeit (z.B. Arbeitsfähigkeit, Fahrtauglichkeit). 

- BV-Teilnahme des Versicherten 

 


